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tOP Steuerberater 2021
Die Kanzlei Epple, Dr. Hörmann & Kolle-
gen (EHK) wurde von der Redaktion des 
Wirtschaftsmagazins FOcUs MONEY in 
der Ausgabe 24/2021 wiederholt als eine 
der führenden großen steuerkanzleien  
in Deutschland ausgezeichnet. in einer 
bundesweiten Umfrage wurden mehr als 
100.000 steuerexperten zu den themen 
Qualifikation, spezialisierung und fach- 
liches Know-how befragt, wobei EHK wie 
in den Vorjahren überzeugen konnte. 
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Steuerinformationen für Februar 2022
bundesfinanzminister christian Lindner 
hat in dieser Legislaturperiode steuer-
entlastungen von über 30 Milliarden EUR  
in Aussicht gestellt. Mit etwaigen Gesetzes-
entwürfen ist in Kürze zu rechnen. 

Wir werden sie natürlich auf dem Laufen-
den halten, widmen uns aber zunächst 
einmal den konkreteren Neuerungen aus 
dem Koalitionsvertrag der neuen bundes-
regierung.

Darüber hinaus ist in diesem Monat  
auf folgende Aspekte hinzuweisen:

Familienheime können vererbt werden, 
ohne dass Erbschaftsteuer anfällt. Eine 
Voraussetzung ist, dass der Erwerber  
die Wohnung unverzüglich zur selbst-
nutzung für eigene Wohnzwecke be- 
stimmt. Mit diesem Kriterium hat sich  
der bundesfinanzhof nun näher befasst.

Die verbilligte Vermietung einer Wohnung 
zu Wohnzwecken berechtigt zum vollen 
Abzug der Werbungskosten, wenn das 
Entgelt mindestens 66 % der ortsüblichen 
Miete beträgt. Das Finanzgericht baden- 
Württemberg hat das bei einer Vermietung 
eines aufwendig gestalteten Wohngebäu-
des allerdings jüngst anders gesehen und 
eine totalüberschussprognose gefordert.

Für die erfolgreiche beanspruchung  
eines investitionsabzugsbetrags muss das 
Wirtschaftsgut bestimmte Nutzungsvor-
aussetzungen erfüllen. in den Fällen einer 
betriebsaufgabe gibt es nun eine positive 
Entscheidung des bundesfinanzhofs.

Diese und weitere interessante  
informationen finden sie in  
der Ausgabe für Februar 2022. 

Viel spaß beim Lesen!

An 
unsere geschätzten Mandanten
und Freunde der Kanzlei

Epple, dr. Hörmann & Kollegen, StB, rAe. Morellstraße 33, 86159 Augsburg
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Steuerpläne der neuen Bundesregierung: das steht im Koalitionsvertrag!
Der Koalitionsvertrag der neuen bundes-
regierung beinhaltet auf über 170 seiten 
auch steuerliche Änderungsvorhaben. 
Neben bereits konkreten Aspekten (z. b.  
die Erhöhung des sparer-Pauschbetrags) 
finden sich auch viele Absichtserklärungen. 
so viel vorweg: Eine „große“ steuerreform 
ist offensichtlich nicht geplant.

in der Planung ist eine investitionsprämie 
für Klimaschutz und digitale Wirtschafts-
güter. Diese soll es in den Jahren 2022  
und 2023 ermöglichen, einen Anteil der 
Anschaffungs-/Herstellungskosten der im 
jeweiligen Jahr angeschafften oder her-
gestellten Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens, die in besonderer Weise diesen 
Zwecken dienen, vom steuerlichen Gewinn 
abzuziehen („superabschreibung“). Die 
erweiterte Verlustverrechnung bei der 
Einkommensteuer soll zeitlich bis Ende 
2023 verlängert werden. Zudem soll der 
Verlustrücktrag auf die zwei unmittelbar 
vorangegangenen Veranlagungszeiträume 
ausgeweitet werden. bislang ist lediglich  
ein Rücktrag in das Vorjahr möglich.

Nicht zuletzt wegen der coronapandemie 
hat der Gesetzgeber für 2020 und 2021 eine 
Homeoffice-Pauschale eingeführt: Liegt 
kein häusliches Arbeitszimmer vor oder 
wird auf einen Abzug der Aufwendungen 
verzichtet, kann der steuerpflichtige für 
jeden Kalendertag, an dem er seine betrieb-
liche oder berufliche tätigkeit ausschließ-
lich in der häuslichen Wohnung ausübt und 
keine außerhalb der häuslichen Wohnung 
belegene betätigungsstätte aufsucht, einen 
betrag von 5 EUR abziehen. im Kalender-
jahr sind allerdings höchstens 600 EUR 
abzugsfähig. Diese Regelung soll bis Ende 
2022 verlängert und evaluiert werden.

Der Ausbildungsfreibetrag soll von derzeit 
924 EUR auf 1.200 EUR erhöht werden. Er 
wird nach § 33a Abs. 2 s. 1 Einkommensteu-
ergesetz gewährt, wenn ein volljähriges Kind, 
für das Anspruch auf Kindergeld oder auf 
einen Kinderfreibetrag besteht, sich in einer 
berufsausbildung befindet und auswärtig 
untergebracht ist. seit Einführung der Ab - 
geltungsteuer ist der Abzug der tatsächlich 
entstandenen Werbungskosten für private 
Kapitalerträge ausgeschlossen. Das Gesetz 
gestattet nur noch den Abzug des sparer- 
Pauschbetrags von 801 EUR (1.602 EUR bei 
Zusammenveranlagung). Der sparer-Pau-
schbetrag soll nun mit Wirkung ab 1.1.2023 
auf 1.000 EUR (2.000 EUR bei Zusammenver-
anlagung) erhöht werden. schrittweise bis 
2025 sind immer größere Anteile der Renten-
versicherungsbeiträge von der steuer 
absetzbar (in 2021 sind es 92 %). Ab 2025 
sind dann sämtliche Altersvorsorgeauf-
wendungen ungekürzt als sonderausgaben 
abziehbar. Den Vollabzug will die bunde s-
regierung nun vorziehen (ab 2023).

beachten sie: Darüber hinaus soll der 
steuerpflichtige Rentenanteil ab 2023  
nur noch um einen halben Prozentpunkt 
steigen. Eine Vollbesteuerung der Renten 
würde damit erst ab 2060 erreicht.

Ehegatten, die beide unbeschränkt steuer-
pflichtig sind, nicht dauernd getrennt leben 
und beide Arbeitslohn beziehen, können für 
den Lohnsteuerabzug wählen, ob sie beide 
in die steuerklasse iV eingeordnet werden 
wollen oder ob einer von ihnen (der Höher-
verdienende) nach steuerklasse iii und der 
andere nach steuerklasse V besteuert 
werden will. Zudem besteht die Möglichkeit, 
die steuerklassenkombination iV/iV mit  
Faktor zu wählen.

im Koalitionsvertrag heißt es: „im Zuge 
einer verbesserten digitalen interaktion 
zwischen steuerpflichtigen und Finanz-
verwaltung werden wir die Kombination  
aus den steuerklassen iii und V in das 
Faktorverfahren der steuerklasse iV über-
führen ...“ Mit anderen Worten: Die steuer-
klassenkombination iii und V soll abge-
schafft werden.

Merke:  Die während des Jahres einbehalte-
ne Lohnsteuer besagt noch nichts über die 
Höhe der Jahressteuerschuld. Denn die  
vom Arbeitslohn einbehaltenen Lohnsteuer-
beträge stellen grundsätzlich nur Voraus-
zahlungen auf die endgültige Jahressteuer-
schuld dar.

Darüber hinaus enthält der Koalitions-
vertrag zahlreiche Vorhaben,

·  die einerseits schon recht bestimmt sind 
(z. b. Anhebung der steuerfreiheit des 
Pflegebonus auf 3.000 EUR und Erhöhung 
der linearen Abschreibung für den Neubau 
von Wohnungen von zwei auf drei Prozent) 
und

·  andererseits recht vage daherkommen. 
beispiel: „Wir wollen das steuersystem für 
Menschen und Unternehmen einfacher 
machen. Dazu wollen wir die Digitalisie-
rung und Entbürokratisierung der steuer-
verwaltung vorantreiben.“

in den nächsten Wochen wird die bundes-
regierung die „Gesetzesmaschinerie“ 
anwerfen. Man darf gespannt sein, was 
schlussendlich wie umgesetzt wird.

Quelle: Mehr Fortschritt wagen – bündnis 
für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltig-
keit; Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen 
sPD, bÜNDNis 90/DiE GRÜNEN und FDP
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Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim:  
Verzögerter Einzug muss nicht schädlich sein
Unter gewissen Voraussetzungen können 
Familienheime vererbt werden, ohne dass 
Erbschaftsteuer anfällt. Eine Voraussetzung 
ist, dass der Erwerber die Wohnung un-
verzüglich zur selbstnutzung für eigene 
Wohnzwecke bestimmt. Mit diesem Kri-
terium hat sich der bundesfinanzhof nun 
näher befasst.

Hintergrund

Die vom Erblasser zuvor selbst genutzte 
Wohnimmobilie kann erbschaftsteuerfrei 
vererbt werden, wenn das Familienheim 
vom Ehegatten bzw. eingetragenen Lebens-
partner weitere zehn Jahre lang bewohnt 
wird. Erben Kinder oder Enkel (verstorbener 
Kinder), ist darüber hinaus zu beachten, 
dass die steuerbefreiung auf eine Wohn-
fläche von 200 qm begrenzt ist. Wird die 

Grenze überschritten, unterliegt der über-
steigende teil der Erbschaftsteuer.

Der Erwerber muss die Wohnung unver-
züglich, d. h., ohne schuldhaftes Zögern,  
zur selbstnutzung für eigene Wohnzwecke 
bestimmen. Angemessen ist regelmäßig  
ein Zeitraum von sechs Monaten nach dem 
Erbfall.

Verzögert sich der Einzug wegen Renovie-
rungsarbeiten, ist das dem Erwerber nicht 
anzulasten, wenn er die Arbeiten unverzüg-
lich in Auftrag gibt, die Handwerker sie aber 
aus Gründen, die der Erwerber nicht zu 
vertreten hat (beispielsweise viele Aufträge), 
nicht rechtzeitig ausführen können.

Ein weiteres indiz für die unverzügliche 
bestimmung zur selbstnutzung ist die 

zeitnahe Räumung bzw. Entrümpelung  
der Wohnung. Verzögert sich der Einzug 
hingegen, weil zunächst ein gravierender 
Mangel beseitigt werden muss, ist eine 
spätere Entrümpelung der Wohnung 
 unschädlich, wenn sie nicht ihrerseits  
zu einem verzögerten Einzug führt.

Merke: Der Erbe muss keine beschleuni-
genden und möglicherweise kosteninten-
siveren Maßnahmen zur Renovierung und 
schadensbeseitigung ergreifen, nur um die 
sechs-Monats-Frist einzuhalten. Dieser 
Maßstab, den die Vorinstanz (Finanzgericht 
Münster) angelegt hat, ist nach Ansicht des 
bundesfinanzhofs zu streng.

Quelle: bFH-Urteil vom 6.5.2021,  
Az. ii R 46/19, unter www.iww.de,  
Abruf-Nr. 226044
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Zensus 2022:  
Steuerfreie Aufwands- 
entschädigungen
2022 findet bundesweit die Zählung der 
bevölkerung sowie von Gebäuden und 
Wohnungen statt. 

Der sogenannte „Zensus“ ist alle zehn 
Jahre vorzunehmen (zuletzt 2011), wurde 
jedoch pandemiebedingt von 2021 in das 
Jahr 2022 verschoben. 

Zur Durchführung werden ehrenamtliche 
Erhebungsbeauftragte eingesetzt, die 
stichprobenhafte Haushaltsbefragungen 
vornehmen. 

sie erhalten nach dem Gesetz zur Durch-
führung des Zensus im Jahr 2022 (ZensG 
2022) für ihre tätigkeit eine Aufwands-
entschädigung zuzüglich entstandener 
Fahrtkosten. Nach § 20 Abs. 3 ZensG 2022 
unterliegen diese Zahlungen nicht der 
Einkommensbesteuerung

Quelle: bayerisches Landesamt  
für steuern vom 3.9.2021,  
Az. s 2113.1.1-2/3 st36).

FÜR VERMiEtER

Verbilligte Vermietung aufwendig gestalteter Wohngebäude  
an Angehörige besser vermeiden
Die verbilligte Vermietung einer Woh- 
nung zu Wohnzwecken ist unschädlich  
bzw. gilt als vollentgeltlich, wenn das 
Entgelt mindestens 66 % der ortsüblichen 
Miete beträgt. 

Das Finanzgericht baden-Württemberg  
hat das bei einer Vermietung eines  
auf wendig gestalteten Wohngebäudes 
allerdings jüngst anders gesehen und  
eine totalüberschussprognose ge- 
fordert.

beachten sie: Gegen die Entscheidung  
des Finanzgerichts baden-Württemberg  
ist inzwischen die Revision anhängig. 

somit kann der bundesfinanzhof nun 
klären, ob bei einer Vermietung mit  
min destens 66 % der ortsüblichen  
Miete eine totalüber schussprognose 
erforderlich ist, wenn es sich um ein  
aufwendig gestaltetes Wohn gebäude  
(im konkreten streitfall: Einfami lien- 
haus mit weit über 250 qm Wohnfläche) 
handelt.

Hintergrund und gesetzliche  
regelung ab 2021

bei einer verbilligten Überlassung einer 
Wohnung zu Wohnzwecken (z. b. an An-
gehörige) ist eine Entgeltlichkeitsgrenze 
einzuhalten, um den vollen Werbungs-
kostenabzug zu sichern. beträgt das Ent- 
gelt mindestens 66 % der ortsüblichen 
Miete, ist diese Grenze erfüllt.

Merke: seit 2021 ist ein voller Werbungs-
kostenabzug aber auch bei einem geringe-
ren Entgelt möglich: beträgt es 50 % und 
mehr, jedoch weniger als 66 % der orts-
üblichen Miete, ist eine totalüberschuss-
prognoseprüfung vorzunehmen. Fällt diese 
positiv aus, ist Einkunftserzielungsabsicht 
zu unterstellen und der volle Werbungs-
kostenabzug ist möglich. Anderenfalls ist 
von einer Einkunftserzielungsabsicht nur 
für den entgeltlich vermieteten teil aus-
zugehen und die Kosten sind aufzuteilen.

Quelle: FG baden-Württemberg,  
Urteil vom 22.1.2021, Az. 5 K 1938/19,  
Rev. bFH: Az. iX R 17/21, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 226476

FÜR KAPitALANLEGER

Optionsgeschäfte: Zu- und Abflussprinzip bei Vereinnahmung  
einer Stillhalterprämie und Zahlung der Glattstellungsprämie
seit Einführung der Abgeltungsteuer (ab 
2009) sind bei stillhaltergeschäften mit 
 periodenüberschreitendem Zu- und Ab- 
fluss die erhaltenen stillhalterprämien bei 
ihrem Zufluss zu versteuern. Aufwendungen 
für Glattstellungsgeschäfte sind hingegen 
grundsätzlich erst im Zeitpunkt ihres 
Abflusses zu berücksichtigen. Das hat das 
Finanzgericht München entschieden.

§ 20 Abs. 1 Nr. 11 Einkommensteuergesetz 
(EstG) ordnet eine „getrennte“ besteuerung 
der stillhalterprämie und der Glattstel-
lungsgeschäfte an, ohne den barausgleich 

zu regeln. Die Vorschrift bietet keine Grund-
lage, um von den allgemeinen Grundsätzen 
abzuweichen, in welchem Zeitpunkt Zu-  
und Abflüsse zu berücksichtigen sind.

Eine Glattstellung liegt vor, wenn der still-
halter eine Option der gleichen Art unter 
closing-Vermerk kauft, wie er sie zuvor 
verkauft hat. Eine echte (beendende) Glatt-
stellung ist gegeben, wenn das Glattstel-
lungsgeschäft ein betrags- und fristen-
kongruentes Gegengeschäft ist, mit dem 
der stillhalter seine Verpflichtung aus der 
Option zum Erlöschen bringt. 

Hierzu erwirbt der stillhalter genau die 
Option, die er zuvor einem anderen ein-
geräumt hat, und macht durch den Glatt-
stellungsvermerk (closing-Order) eine 
Aufrechnung geltend.

beachten sie: Ob Gegengeschäfte ohne 
einen Glattstellungsvermerk als gegenläu-
fige Geschäfte unter § 20 Abs. 1 Nr. 11 EstG 
fallen, konnte das Finanzgericht offenlassen.

Quelle: FG München, Urteil vom 28.9.2021, 
Az. 6 K 1458/19, unter www.iww.de,  
Abruf-Nr. 226477

FÜR UNtERNEHMER

Ab 2022 beträgt die pauschale umsatzsteuer der Landwirte 9,5 %
Der Umsatzsteuer-Durchschnittssatz für die 
vereinfachte besteuerung pauschalierender 
land- und forstwirtschaftlicher betriebe 
sinkt ab 2022 von 10,7 auf 9,5 %. Daraus 
kann insbesondere für betriebe mit erheb-
lichen investitionen eine (deutliche) steuer-
liche Mehrbelastung resultieren.

Hintergrund

Die Pauschalierungsmöglichkeit können 
betriebe bis zu einem Jahresumsatz von 

600.000 EUR nutzen (§ 24 Umsatzsteuer-
gesetz). Das Jahressteuergesetz 2020 
regelt, dass die Höhe der Vorsteuerbe-
lastung der pauschalierenden Landwirte 
jährlich anhand aktueller statistischer 
Daten überprüft werden muss – sie ist ein 
wichtiges Kriterium für die Festlegung der 
Durchschnittssätze.

Nach Angaben der bundesregierung wäre 
der Durchschnittssatz von 10,7 % ab 2022 
nicht mehr zulässig, weil er gegen die 

EU-Richtlinie über das gemeinsame  
Mehrwertsteuersystem verstoßen würde.

Quelle: Gesetz zur Umsetzung  
unionsrechtlicher Vorgaben im  
Umsatzsteuerrecht,  
bGbl i 2021, s. 5250; 1014.  
sitzung des bundesrats vom 17.12.2021, 
bundesratKOMPAKt, tOP 2,  
Änderungen bei steuer für  
landwirtschaftliche betriebe
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Entscheidung zum Vorsteuerabzug bei unentgeltlicher Zuwendung
Der bundesfinanzhof hat über den Vor-
steuerabzug aus der Ausbaumaßnahme  
an einer öffentlichen straße entschieden, 
die nach der Fertigstellung unentgeltlich 
an die Gemeinde überlassen wurde.

Zuletzt hatte der bundesfinanzhof einen 
solchen Fall in 2011 entschieden. Danach 
war der Unternehmer, der bereits bei 
bezug von Eingangsleistungen beabsich-
tigt, die Leistungen ausschließlich und 
unmittelbar für eine unentgeltliche Ent-
nahme zu verwenden, nicht zum Vorsteuer-
abzug berechtigt. Wegen der in der Zwi-
schenzeit ergangenen Rechtsprechung 
zweifelte der bundesfinanzhof jedoch an 
seiner Ansicht und rief den Europäischen 
Gerichtshof an. Dieser entschied, dass dem 

steuerpflichtigen auf der Eingangsseite der 
Vorsteuerabzug zusteht, während auf der 
Ausgangsseite keine besteuerung einer 
unentgeltlichen Wertabgabe erfolgt.

Auszug aus dem 1. Leitsatz  
der Entscheidung

Ein steuerpflichtiger (hat) ein Recht auf 
Abzug der Vorsteuer ..., wenn diese straße 
sowohl von diesem steuerpflichtigen im 
Rahmen seiner wirtschaftlichen tätigkeit 
als auch von der Öffentlichkeit benutzt 
wird, soweit diese Ausbauarbeiten nicht 
über das hinausgingen, was erforderlich 
war, um diesem steuerpflichtigen zu er- 
möglichen, seine wirtschaftliche tätigkeit 
auszuüben, und ihre Kosten im Preis der 

von diesem steuerpflichtigen getätigten 
Ausgangsumsätze enthalten sind.“

Dieser Rechtsprechung schloss sich der 
bundesfinanzhof nun an. Er machte 
 deutlich, dass auch ein mittelbarer Zu-
sammenhang zwischen Eingangs- und 
Ausgangsleistung für den Vorsteuerabzug 
ausreichend ist. Zudem ist eine besteue-
rung der unentgeltlichen Wertabgabe nur 
in den Fällen durchzuführen, in denen ein 
unversteuerter Letztverbrauch droht.

Quelle: bFH-Urteil vom 16.12.2020,  
Az. Xi R 26/20 (Xi R 28/17),  
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 222374; 
EuGH-Urteil vom 16.9.2020, Rs. c-528/19; 
bFH-Urteil vom 13.1.2011, Az. V R 12/08

FÜR UNtERNEHMER

Steuerzahlerfreundliche rechtsprechung  
zum Investitionsabzugsbetrag bei Betriebsaufgabe
Wird ein investitionsabzugsbetrag (iAb) 
 geltend gemacht, kann es passieren,  
dass das Finanzamt diesen Abzugsbetrag 
nachträglich versagt. Häufiger Grund:  
Das Wirtschaftsgut wird nicht bis zum  
Ende des dem Wirtschaftsjahr der An-
schaffung oder Herstellung folgenden 
Wirtschaftsjahrs in einer inländischen 
betriebsstätte des betriebs betrieblich 
genutzt. Umso erfreulicher ist eine aktuelle 
Entscheidung des bundesfinanzhofs zur 
Erfüllung der Nutzungsvoraussetzungen  
in Fällen der betriebsaufgabe.

Hintergrund

Für die künftige Anschaffung/Herstellung 
von abnutzbaren beweglichen Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens kann ein  
iAb von bis zu 50 % der voraussichtlichen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
gewinnmindernd geltend gemacht werden. 
Durch den steuerstundungseffekt soll die 
Liquidität kleinerer und mittlerer betriebe 
verbessert werden.

Das Wirtschaftsgut muss mindestens bis 
zum Ende des dem Wirtschaftsjahr der 
Anschaffung oder Herstellung folgenden 
Wirtschaftsjahrs vermietet oder in einer 
inländischen betriebsstätte des betriebs 
fast ausschließlich betrieblich genutzt 
werden. Werden diese Voraussetzungen 
nicht erfüllt, dann ändert das Finanzamt 
den steuerbescheid des Abzugsjahrs und 
versagt den iAb rückwirkend.

Nach Ansicht der Finanzverwaltung liegt 
eine schädliche Verwendung insbesondere 
dann vor, wenn das Wirtschaftsgut vor dem 
Ende des dem Wirtschaftsjahr der Anschaf-
fung oder Herstellung folgenden Wirt-
schaftsjahrs

·  aus dem begünstigten betrieb ausscheidet,
·  dort nicht mehr zu mindestens 90 % 

betrieblich genutzt wird oder
·   der betrieb veräußert oder aufgegeben 

wird.

in den Fällen einer betriebsaufgabe hat der 
bundesfinanzhof nun eine andere Ansicht 

vertreten: Wird der betrieb im Jahr nach 
der Anschaffung oder Herstellung des 
Wirtschaftsguts aufgegeben, muss das 
Wirtschaftsgut nicht für einen vollen 
Zwölf-Monats-Zeitraum nach dem Wirt-
schaftsjahr seiner Anschaffung oder Her- 
stellung betrieblich genutzt werden, son-
dern nur während des mit der betriebs-
aufgabe endenden Rumpfwirtschaftsjahrs.

Für die Definition „Wirtschaftsjahr“ hat  
der bundesfinanzhof auf § 8b der Ein-
kommensteuer-Durchführungsverordnung 
zurückgegriffen. Danach umfasst das 
Wirtschaftsjahr zwar einen Zeitraum von 
zwölf Monaten. Es darf aber in bestimmten 
Fällen auch einen Zeitraum von weniger  
als zwölf Monaten umfassen (Rumpfwirt-
schaftsjahr). Und hierunter fällt auch die 
betriebsaufgabe.

Quelle: bFH-Urteil vom 28.7.2021,  
Az. X R 30/19, unter www.iww.de,  
Abruf-Nr. 225545; bMF-schreiben vom 
20.3.2017, Az. iV c 6 - s 2139-b/07/10002-02

FÜR ARbEitGEbER

Betriebliche Altersversorgung: Arbeitgeberzuschuss für Altverträge ab 2022 beachten
Durch das betriebsrentenstärkungsge- 
setz aus 2017 wurden zur betrieblichen 
Altersversorgung Neuregelungen verab-
schiedet, die den Abschluss einer betrieb-
lichen Altersversorgung für Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber interessanter machen 
sollten. 

Eine schon fast in Vergessenheit geratene 
Übergangsregelung ist Ende 2021 ausge-
laufen, sodass sich die gesetzlichen Rah-

menbedingungen für Altverträge ab 2022 
ändern. Arbeitgeber müssen 15 % des 
umgewandelten Entgelts zusätzlich als 
Arbeitgeberzuschuss an den Pensions-
fonds, die Pensionskasse oder die Direkt-
versicherung weiterleiten, soweit sie durch 
die Entgelt umwandlung sozialversiche-
rungsbeiträge einsparen. Dies ist in § 1a 
Abs. 1a des Gesetzes zur Verbesserung der 
betrieblichen Altersversorgung (betrAVG) 
geregelt.

beachten sie: Die Zuschusspflicht betraf 
bisher nur Neuverträge ab dem 1.1.2019. 
Mit Wirkung ab 2022 ist sie auch für Ver-
träge, die vor 2019 abgeschlossen wurden, 
zu beachten.

Quelle: Gesetz zur stärkung der  
betrieblichen Altersversorgung und  
zur Änderung anderer Gesetze  
(betriebsrentenstärkungsgesetz)  
vom 17.8.2017, bGbl i 2017, s. 3214 
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ARbEitsREcHt

Fristlose Kündigung: 
23 Euro können ein  
wichtiger Grund sein
Das Arbeitsgericht (ArbG) Oberhausen  
hat die Klage eines fristlos gekündigten 
stellvertretenden store-Leiters des Fc 
bayern Fan-shops in einem Einkaufs-
zentrum teilweise abgewiesen. Die frist-
lose Kündigung ist damit wirksam. Das 
Arbeitsverhältnis ist beendet.

Das ArbG vertritt die Ansicht, dass der 
Vorwurf, der Kläger habe einen Gutschein 
im Wert von 23 Euro unberechtigt verwen-
det, einen wichtigen Grund für eine frist-
lose Kündigung darstellt. Aus diesem 
Grund hat es die Kündigungsschutzklage 
abgewiesen.

Quelle: ArbG Oberhausen, Urteile vom 
12.11.2021, 3 ca 781/20 und 3 ca 400/21, 
PM LAG Düsseldorf 21/21 vom 13.11.2021

ARbEitsREcHt 

Arbeitsvertrag:  
Befristung in elektronischer Form unwirksam
immer wieder werden befristete Arbeits-
verträge geschlossen. Doch Vorsicht! Ein 
befristeter Arbeitsvertrag, der von beiden 
seiten nur in elektronischer Form unter-
zeichnet wird, genügt den Formvorschrif- 
ten für eine wirksame Vereinbarung einer 
befristung nicht. Er ist daher auf unbe-
stimmte Zeit geschlossen. Dies hat das 
Arbeitsgericht (ArbG) berlin jetzt ent-
schieden.

Die befristung eines Arbeitsvertrags bedarf 
zu ihrer Wirksamkeit der schriftform. im 
Fall des ArbG berlin hatten die Parteien 
den befristeten Arbeitsvertrag aber nicht 
durch eigenhändige Namensunterschrift 
auf dem Vertrag abgeschlossen, sondern 
eine elektronische signatur verwendet.

Für das ArbG berlin genügt die hier ver-
wendete Form der signatur nicht dem 

schriftformerfordernis. Auch wenn man 
annehme, dass eine qualifizierte elektro-
nische signatur ausreiche, um eine be-
fristung wirksam zu vereinbaren, liege in 
diesem Fall keine solche vor. 

Für eine qualifizierte elektronische  
signatur sei eine Zertifizierung durch  
die bundesnetzagentur erforderlich. 

Da die Arbeitsvertragsparteien aber eine 
nicht zertifizierte signatur verwendet 
hatten, sei die Vereinbarung der befris- 
tung mangels Einhaltung der schriftform 
unwirksam; der Arbeits vertrag gelte als  
auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Quelle: ArbG berlin,  
Urteil vom 26.10.2021, 36 ca 15296/20, 
Abruf-Nr. 225532 unter www.iww.de

ARbEitsREcHt 

Sonderkündigungsschutz: Schwangerschaft zum Kündigungszeitpunkt muss bewiesen sein
Der sonderkündigungsschutz für schwan-
gere Arbeitnehmerinnen knüpft an das 
tatsächliche Vorliegen einer schwanger-
schaft zum Zeitpunkt des Ausspruchs der 
Kündigung an. Das hat das Landesarbeits-
gericht (LAG) baden-Württemberg klar-
gestellt.

Folge: Die schwangere muss nachweisen, 
dass sie im Zeitpunkt der Kündigung 
tatsächlich schwanger war. Das ist nicht 
in jedem Fall einfach.

Will die Arbeitnehmerin das Vorliegen der 
schwangerschaft über eine statistische 
Wahrscheinlichkeit herleiten, ist dies über 
einen Anscheinsbeweis möglich, der aber 
nur bei typischen Geschehensabläufen 
greifen kann. Ausgehend von einem typi-
schen Geschehensablauf können nach 
Ansicht des LAG zur Ermittlung des Zeit-
punkts der Konzeption vom ärztlich fest-
gestellten voraussichtlichen Entbindungs-
termin nur 266 tage zurückgerechnet 
werden.

Damit weicht diese Entscheidung von  
der ständigen Rechtsprechung des  
bundesarbeitsgerichts (bAG) ab. 

Diese rechnet 280 tage zurück. Das LAG 
meint, dies sei mit typischen schwanger-
schaftsverläufen nicht in Deckung zu 
bringen.

Quelle: LAG baden-Württemberg,  
Urteil vom 1.12.2021, 4 sa 32/21,  
Abruf-Nr. 226685 unter www.iww.de

ERbREcHt

Ein adoptiertes Kind kann mehrfach erben
Ein von seiner tante adoptiertes Kind  
kann bei gesetzlicher Erbfolge im Fall  
des Versterbens einer weiteren schwester 
seiner Mutter sowohl den Erbteil seiner 
Adoptivmutter als auch den Erbteil sei- 
ner leiblichen Mutter, ebenfalls einer 
schwester der Erblasserin, erben. Das 
Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt a. M.  
hat entschieden, dass der Adoptivsohn  
hier zwei gesetzliche Erbteile erhält.

Die beteiligten sind ebenso wie der  
Antragsteller Nichten und Neffen der 
Erblasserin. Diese verstarb kinderlos.  
Die Erblasserin hatte zwei schwestern.  
Der Antragsteller ist das leibliche Kind 
einer dieser schwestern. Er wurde später 
von der anderen schwester der Erblasserin 
adoptiert. sowohl seine leibliche Mutter  
als auch die Adoptivmutter waren zum 
Zeitpunkt des Versterbens der Erblasserin 
bereits verstorben. Vorverstorben waren 

auch der Ehemann der Erblasserin sowie 
ihre Eltern. Die Erblasserin hinterließ kein 
testament. Nach dem tod der Erblasserin 
beantragte der Antragsteller einen Erb-
schein nach gesetzlicher Erbfolge, der  
ihn – neben den anderen Nichten und 
Neffen – als Erben zu ½ (¼ nach der 
Adoptivmutter, ¼ nach der leiblichen 
Mutter) ausweist. Das Amtsgericht (AG)  
hat dem Antrag entsprochen.

Die hiergegen von den übrigen Nichten  
und Neffen der Erblasserin eingelegte 
beschwerde hatte vor dem OLG keinen 
Erfolg. Zu Recht sei das Nachlassgericht 
davon ausgegangen, dass ein adoptiertes 
Kind in die gesetzliche Erbfolge sowohl 
nach seiner leiblichen Mutter als auch nach 
der Adoptionsmutter eintrete, entschied 
das OLG. im konkreten Fall erhalte der 
Antragsteller daher einen Erbteil von zwei 
Vierteln. Dem stehe nicht entgegen, dass 

nach der Adoption die Verwandtschafts-
verhältnisse zu den bisherigen Verwandten 
erlöschen sind. Hiervon sehe das bürger-
liche Gesetzbuch (§ 1756 Abs. 1 bGb) 
nämlich eine Ausnahme vor, sofern die 
Annehmenden im zweiten oder dritten Grad 
mit dem Kind verwandt seien. Diese Aus-
nahme sei im Erbrecht zu berücksichtigen 
und führe zu dem Erhalt mehrerer Erbteile 
aufgrund der über die Adoptionsmutter und 
die leibliche Mutter vermittelten Verwandt-
schaft zur verstorbenen Erblasserin.

Der beschluss ist nicht rechtskräftig.  
Er kann mit der vom OLG wegen grund-
sätzlicher bedeutung zugelassenen 
Rechtsbeschwerde angefochten werden.

Quelle: OLG Frankfurt a. M.,  
beschluss vom 15.12.2021, 21 W 170/21, 
PM 3/22 vom 12.1.2022 
Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen 
sPD, bÜNDNis 90/DiE GRÜNEN und FDP
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Steuertermine , Beiträge Sozialversicherung, Verbraucherpreisindex im März 2022

steuertermine 

Fälligkeit:  
Ust, Lst = 10.3.2022 
Est, Kst = 10.3.2022 

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):  
Ust, Lst = 14.2.2022 
Est, Kst = 14.3.2022 

Scheckzahlungen:  
bei scheckzahlung muss der scheck dem Finanzamt  
spätestens drei tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

beiträge sozialversicherung Fälligkeit beiträge 3/2022 = 29.3.2022

Verbraucherpreisindex (bRD) 
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

12/20 5/21 8/21 12/21
– 0,7 % + 2,4 % + 3,4 % + 5,7 %


